
1. Waldvermehrung grundsätzlich positiv 

Die raumordnungspolitischen Vorgaben fast

aller Landesentwickungspläne und Program-

me in den Ländern der Bundesrepublik

Deutschland sehen die Erhaltung des Waldes in

seiner räumlichen Verteilung und eine bemes-

sene Ausdehnung seiner Fläche durch Erstauf-

forstungen vor.

Zur Begründung – auch dies ist überall nach-

zulesen – werden neben der Holzerzeugung

vor allem die Wohlfahrtswirkungen angeführt,

die sich insbesondere 
� auf den Bodenschutz
� auf den Trinkwasserschutz
� und die Vorbeugung gegen Überschwem-

mungen und Vermurungen 
� auf den Schutz vor Schneegleitprozessen

bzw. Lawinen
� den Klimaschutz
� die Erholungsfunktion und
� den Arten- und Biotopschutz beziehen.

Im einzelnen darf im Zusammenhang mit einer

Zunahme der Waldfläche eine Entlastung der

Landschaft von Agrochemikalien aller Art und

überall dort, wo eine großflächige Aus-

räumung erfolgt ist, eine Bereicherung des

Landschaftsbildes und der Landschaftsstruktur

durch die Anlage neuer Waldflächen erwartet

werden (s. Abb. 1).

Dieser positiven Sicht stehen die Befürch-

tungen entgegen, eine deutliche Waldzu-

nahme könnte zu einer Verfinsterung der

Landschaft führen. Vor allem im Vorfeld der

verbesserten Aufforstungsförderung gemäß

der EU Verordnung 2080/92 sind Szenarien

entwickelt worden, die für die BRD einen

Waldzugang von mehreren Millionen Hektar

prognostiziert haben. Tatsächlich haben sich

zwar – wie Abb. 2 für Bayern belegt, im Zeit-

raum 1992–94 die geförderten Erstauf-

forstungen landwirtschaftlicher Flächen ver-

doppelt, sie sind aber heute wieder auf das

Maß der 80-er Jahre zurückgegangen. Dies
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bedeutet, die Waldzunahme dürfte sich in

einem überschaubaren Planungszeitraum von

15 Jahren wahrscheinlich um 1/2%, im Extrem-

fall bis zu 1% bewegen.

Vom Umfang her also kein Grund zur Be-

sorgnis. Wohl aber können örtlich Fehlentwick-

lungen und der Verlust ästhetisch und ökolo-

gisch wichtiger Flächen drohen. Dies hängt

u. a. damit zusammen, daß die

von der EU mit der verbesserten

Förderung angestrebte Heraus-

nahme von Flächen hoher Pro-

duktivität durch Aufforstung

derselben so nicht greift. Wie

Abb. 3 zeigt, bezieht sich die

Masse der geförderten Erstauf-

forstungsanträge auf mehr oder
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Abb. 2: Waldflächenbilanz in Bayern 1977–98; nach einem Anstieg in den Jahren 1993 und 94 haben sich die Erstauf-
forstungen wieder auf das Niveau der 80er Jahre eingependelt. 

Quelle: Bayerische Staatsforstverwaltung, Forstinfo 11/99
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Abb. 3: Geförderte Erstaufforstungen und
Bodengüte 
Die überwiegende Aufforstungsfläche liegt
bei Ertragsmeßzahlen unter 50; wirklich
gute Standorte (EMZ über 65) sind praktisch
nicht aufgeforstet worden. 
Quelle: Bayerisches Staatsministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
1995 
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weniger marginale Standorte. Flächen mit

Ertragsmeßzahlen von über 60 sind praktisch

nicht vertreten. Gerade die ertragsschwachen

Standorte sind aber häufig von besonderer

naturschutzfachlicher Bedeutung. Die nach-

stehende Abbildung verdeutlicht solche Fehl-

entwicklungen.

2. Grundsätze zur landschaftlichen Ein-

bindung von Erstaufforstungen 

Mit der Neuanlage von Wald kann – gut

geplant – aktiv Landschaftsgestaltung betrie-

ben werden. Dies reicht, wie die nachstehen-

den Beispiele verdeutlichen 

– von der Gliederung ausgeräumter Landschaf-

ten (Abb. 5) 
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Abb. 5: Durch Aufforstungen können ausgeräumte Land-
schaften gegliedert und charakteristische Besonder-
heiten (wie Kuppen o. a. Reliefmerkmale) betont
und hervorgehoben werden. 

Abb. 6: Talhänge oder Fließgewässer können durch Auf-
forstungen und Pflanzungen wirkungsvoll nachge-
zeichnet werden.

Abb. 7: Über Aufforstungen können neue Auewaldflächen
begründet werden. 

Abb. 8: Kleinstrukturen können durch Anpflanzungen in
ihrer Wirkunge ästhetisch und ökologisch gesteigert
werden. 

Status quo günstige Entwicklung

Abb. 4: Aufforstung einer Wachholderheide als Beispiel
negativer Auswirkungen von Waldzugängen. 



– über die Betonung wichtiger Landschafts-

elemente, wie Talhänge oder Fließgewässer

(Abb. 6) 

– und von der Schaffung neuer Auewald-

flächen (Abb. 7) 

– bis zur Einbindung von Kleinstrukturen und

landschaftliche Besonderheiten (Abb. 8). 

Mit Hilfe laubholzbestimmter Aufforstung kön-

nen auch größere Waldanlagen aus Nadelholz

abgerundet und sowohl optisch wie auch land-

schaftsökologisch (z. B. durch Waldränder) ver-

bessert werden (Abb. 9). 

Andererseits müssen Aussichtspunkte und

wichtige Sichtbezeichnungen (Abb. 10) freigehal-

ten werden. Dies gilt auch für repräsentative

bzw. historische Elemente der Kulturland-

schaft, wie Hutungen, Hutewälder, Acker-

terrassen oder Parklandschaften (Abb. 11). 

Im Siedlungsbereich können gezielte Auf-

forstungen den Übergang von der Bebauung

zur offenen Landschaft abmildern, Infra-

struktureinrichtungen einbinden und Lärm-

und Sichtschutz gewähren (Abb. 12). 

3. Liebe zum Detail 

Diese gestalterischen Überlegungen müssen

ergänzt werden durch Maßnahmen im einzel-

nen wie Waldrandgestaltung, Baumartenwahl

oder Erschließung. 

Die Schaffung vielgestaltiger, blühender bzw.

fruchtender Waldränder kann viel zum Reiz

und zur Erholungseignung einer Landschaft

beitragen. Die Verwendung von Laubholz bei

der Neuanlage von Wald ist nicht nur in fast

allen Fällen ökologisch wünschenswert, es

würden damit auch harte Konturen und Gren-
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Abb. 12: Positive Effekte ergeben sich meist bei der Einbin-
dung von Infrastruktureinrichtungen bzw. von
Siedlungskomplexen. Häufig lassen sich damit
auch Aspekte des Lärmschutzes und ggf. der Nah-
erholung verbinden. 

Abb. 9: Nadelholzreiche Waldteile werden durch laubholz-
reiche Waldränder aufgewertet. 

Abb. 10: Bei Aussichtspunkten müssen Sichtbeziehungen
freiblieben. 

Abb. 11: Von Aufforstungen freizuhalten sind auch kultur-
historische Besonderheiten (Hutungen, Hute-
wälder, Ackerterassenlandschaften, Rodungsinseln
etc.). 

Status quo günstige Entwicklung



zen vermieden. Im Einzelfall kann hierzu auch

die Sukzession beitragen. 

4. Leitbildorientierte Planung 

Wenn trotz der vielfältigen Gestaltungsmög-

lichkeiten durch die Aufforstung in der Ver-

gangenheit auch negative Entwicklungen auf-

getreten sind, dann liegt dies nicht

unwesentlich auch daran, daß die Planung-

und Genehmigungsinstrumente verbesse-

rungsfällig sind. Häufig fehlen für die konkre-

te landschaftliche Situation eines Naturraumes

gültige Vorstellungen über die weitere Ent-

wicklung. Dafür sind naturraumspezifische

Leitbilder notwendig, wie sie in Abb. 14 bei-

spielhaft für das Biosphärenreservat Rhön dar-

gestellt sind. 

Diese Leitbilder müssen gemeinsam von den

am Planungsprozeß Beteiligten (Planer, Träger

öffentlicher Belange, Gemeinde, Grundstücks-

eigentümer) diskutiert und entwickelt werden

(vgl. AMMER, 1997). Nur so kann sicherge-

stellt werden, daß der „grüne Faden“ einer

harmonischen Entwicklung unserer Kulturland-

schaft nicht verloren geht. 

Zusammenfassung: 

Die Aufforstung trägt wesentlich zur Gestal-

tung unserer Kulturlandschaft bzw. seiner Ent-

wicklung bei. Entgegen vieler Befürchtungen

ist eine „Verfinsterung“ durch große Waldzu-

gänge (trotz der EU-VO 2080/92) nicht zu er-

warten. Vor allem in ausgeräumten Landschaf-

ten bietet die Erstaufforstung vielmehr die

Chance, neben einer Schonung der Ressourcen

Boden und Wasser auch gestalterisch positive

Akzente zu setzen. Dafür werden Beispiele auf-

gezeigt. Für die Umsetzung dieser Überlegun-

gen sind aber verbesserte Instrumente für den

Planungs- und Genehmigungsprozeß notwen-

dig. Besonders bewährt haben sich dabei

naturraumspezifische Leitbilder, die gemein-

sam von allen am Planungsprozeß Beteiligten

zu entwickeln sind. 
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Abb. 13: Blühende Gehölze und gebuchtete Strukturen
beleben Waldränder. 
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